
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 51 StAgrGG 1985 § 51
 StAgrGG 1985 - Agrargemeinschaftengesetz 1985

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 29.03.2025

Die während des Verfahrens durch Bescheide der Agrarbehörde oder durch die vor der Agrarbehörde schriftlich oder

mündlich zu Protokoll abgegebenen Erklärungen der Parteien geschaffene Rechtslage ist auch für die Rechtsnachfolger

bindend.

In Kraft seit 23.01.1986 bis 31.12.9999
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